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Gefahren- und Absperrbereich

Bei allen ABC-Einsatzen Gefahren- und Absperrbereich bilden.
zu treffende MaRnahmen

[x]

* Bei unbekanntem Stoff vorerst folgene Abstande festlegen: Anpassung, sobald nahere
Informationen zum Stoff vorliegen.
o Gefahrenbereich: 50 Metern Radius. Bei Einsatzstellen in Gebauden ohne Gefahrdung der
Umgebung endet der Gefahrenbereich 5 Meter vor dem Gebaude.
o Absperrbereich: 100 Metern Radius.
o Anpassungen durch Meteorologische (Wind, Regen, ...) und Topographische
(Gelandeoberflache, ...) Einflusse vornehmen
o Bei Verdacht auf Kontamination weiterer Bereiche Gefahrenbereich entsprechend
ausdehnen.
o Bei Explosions- oder Zerknallgefahr ist der Gefahren- und Absperrbereich erheblich zu
vergroBern.
e Gefahrenbereich:
o Zutritt nur fUr Einsatzkrafte unter personlicher Sonderausrustung
o Festlegen, Markieren und Sichern ist Aufgabe der Feuerwehr
o Essen, Trinken und Rauchen ist im Gefahrenbereich untersagt
e Absperrbereich:
o Zutritt nur fur die erforderlichen Einsatz- und Unterstitzungskrafte.
o Markieren und Sichern im Regelfall durch die Polizei.

Quellenangabe

e FwDV 500, Version 2012

Stichworter

http://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=cbrn:allgemein:gefahrenbereich&rev=1488484894 Seite 1 von 1


http://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:koerperschutzformen

	Gefahren- und Absperrbereich
	zu treffende Maßnahmen
	Quellenangabe
	Stichwörter


